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Vergabestelle Datum der Versendung
Vergabeart

Öffentliche Ausschreibung
Beschränkte Ausschreibung mit Teilnah-
mewettbewerb
Beschränkte Ausschreibung ohne Teil-
nahmewettbewerb
Freihändige Vergabe
Internationale NATO-Ausschreibung

Ablauf der Angebotsfrist
Datum Uhrzeit
Eröffnungstermin
Datum Uhrzeit
Ort

Raum
Bindefrist endet am

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots
(Vergabeverfahren gemäß Abschnitt 1 der VOB/A)

Bezeichnung der Bauleistung:
Maßnahmennummer Baumaßnahme

Vergabenummer Leistung

Anlagen

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:
212 Teilnahmebedingungen (Ausgabe 2019) 
216 Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen
227 Zuschlagskriterien
242 Instandhaltung

Informationen zur Datenerhebung

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:
Teile der Leistungsbeschreibung: Baubeschreibung, Pläne, sonstige Anlagen

214 Besondere Vertragsbedingungen
225 Stoffpreisgleitklausel
228 Nichteisenmetalle
241 Abfall
244 Datenverarbeitung
246 Aufträge für Gaststreitkräfte
247 Aufträge mit besonderen Anforderungen aufgrund Geheimschutz oder Sabotageschutz
247 MIL Bauaufträge in militärisch genutzten Liegenschaften
625 NATO Infrastrukturbauten

A) die beim Bieter verbleiben und im Vergabeverfahren zu beachten sind:

B) die beim Bieter verbleiben und Vertragsbestandteil werden:

Öffentliche Ausschreibung

Ablauf der Angebotsfrist

Eröffnungstermin

Bindefrist endet am

Stadt Oranienburg, Die Bürgermeisterin
Zentrale Vergabestelle
Schloßplatz 1
16515 Oranienburg

an den Bieter

09.03.2026  14:00 Uhr

09.03.2026  14:00 Uhr
über den Vergabemarktplatz des
Landes Brandenburg

./.
08.04.2026.

211040 0961 0000
Ersatzneubau Sporthalle und Neubau Außenanlagen Friedrichsthal
Friedrichsthaler Chaussee 65 A, 16515 Oranienburg OT Friedrichsthal

VOB-0044/2026-65 Los 319 Schließanlage

Bewerbungsbedingungen bei eVergabe
Information X-Rechnung und Leitweg-ID der Stadt Oranienburg

Vereinbarung zur Einhaltung der Mindestanforderungen n. d. Brandenburgischen Vergabegesetz

422 Mängelansprüchebürgschaft
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C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:
213 Angebotsschreiben

Teile der Leistungsbeschreibung: Leistungsverzeichnis/Leistungsprogramm
124 Eigenerklärung zur Eignung
125 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung Teilnehmer
221/222 Angaben zur Preisermittlung entsprechend Formblatt 221 oder 222
224 Angebot Lohngleitklausel
233 Nachunternehmerleistungen
234 Erklärung Bieter-/Arbeitsgemeinschaft
248 Erklärung zur Verwendung von Holzprodukten

Vertragsformular für Instandhaltung:

D) die ausgefüllt auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle einzureichen sind:
126 Sicherheitsauskunft und Verpflichtungserklärung – Nachunternehmer/Unterauftragnehmer
223 Aufgliederung der Einheitspreise entsprechend Formblatt 223

1 Es ist beabsichtigt, die in beigefügter Leistungsbeschreibung bezeichneten Bauleistungen im 
Namen und für Rechnung

zu vergeben.
Es ist beabsichtigt, die in beigefügtem Vertragsformular bezeichneten Instandhaltungsleistun-
gen im Namen und für Rechnung

zu vergeben.

2 Kommunikation
Die Kommunikation erfolgt

elektronisch über die Vergabeplattform
auf andere Weise (schriftlich/Textform)
in Kombination: bis zur Angebots(er)öffnung elektronisch über die Vergabeplattform; danach
schriftlich oder in Textform

Stelle

Straße Fax
PLZ/Ort E-Mail

3 Unterlagen (Erklärungen, Angaben, Nachweise)

3.1 Folgende Unterlagen sind mit dem Angebot einzureichen: 
siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

3.2 - frei -

Die Kommunikation erfolgt
elektronisch über die Vergabeplattform

siehe Formblatt Verzeichnis der ir m Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

C) die, soweit erforderlich, ausgefüllt mit dem Angebot einzureichen sind:

 236 Verpflichtungserklärung anderer Unternehmen

Stadt Oranienburg, Die Bürgermeisterin
Amt für Grundstücks- und Gebäudewirtschaft, Sachgebiet 65.65
Schloßplatz 1
16515 Oranienburg

Bieterfragen sollen möglichst bis spätestens zum 03.03.2026, 23:59 Uhr, über den Button "Kommunikation" des
Vergabemarktplatzes Brandenburg gestellt werden. Nicht rechtzeitig gestellte Bieterfragen können unbeantwortet bleiben.

siehe Auftragsbekanntmachung
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3.3 Nachforderung
Fehlende Unterlagen, deren Vorlage mit dem Angebot gefordert war, werden

nachgefordert.
teilweise nachgefordert, und zwar folgende Unterlagen:

nicht nachgefordert.
3.4 Folgende Unterlagen sind auf gesondertes Verlangen der Vergabestelle vorzulegen: 

siehe Formblatt Verzeichnis der im Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen 

4 Losweise Vergabe
nein
ja, Angebote sind möglich

nur für ein Los
für ein Los oder mehrere Lose

nur für alle Lose (alle Lose müssen angeboten werden)

5 Mehrere Hauptangebote
Die Abgabe von mehr als einem Hauptangebot ist

zugelassen.
Werden mehrere Hauptangebote abgegeben, muss jedes aus sich heraus zuschlagsfähig sein. 
§ 13 Absatz 1 Nummer 2 VOB/A gilt für jedes Hauptangebot.
nicht zugelassen.

6 Nebenangebote

6.1 Nebenangebote sind nicht zugelassen, Nummer 4 der Teilnahmebedingungen gilt nicht.

6.2 Nebenangebote sind zugelassen (siehe auch Nummer 4 der Teilnahmebedingungen) - ausge-
nommen Nebenangebote, die ausschließlich Preisnachlässe mit Bedingungen beinhalten -

für die gesamte Leistung
nur für nachfolgend genannte Bereiche:

mit Ausnahme nachfolgend genannter Bereiche:

unter folgenden weiteren Bedingungen:
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

siehe Formblatt Verzeichnis der ir m Vergabeverfahren vorzulegenden Unterlagen

nicht zugelassen

nachgefordert.

nein

Nebenangebote sind zugelassen 

für die gesamte Leistung

unter folgenden weiteren Bedingungen:
nur in Verbindung mit einem Hauptangebot

siehe Auftragsbekanntmachung

X

Stobbe
Hervorheben

Stobbe
Durchstreichen
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7 Angebotswertung
Kriterien für die Wertung der Haupt- und ggf. Nebenangebote

Zuschlagskriterium Preis
Der Preis wird aus der Wertungssumme des Angebotes ermittelt.
Die Wertungssummen werden ermittelt aus den nachgerechneten Angebotssummen, insbesonde-
re unter Berücksichtigung von Nachlässen, Erstattungsbetrag aus der Lohngleitklausel, Instand-
haltungsangeboten.
Mehrere Zuschlagskriterien gemäß Formblatt Zuschlagskriterien

Werkstätten für Behinderte wird bei der Berechnung der Wertungssumme ein Bonus von 15 Prozent
eingeräumt.
Ist ein Angebot, das von einer Werkstatt für Behinderte abgegeben wurde, ebenso wirtschaftlich wie ein 
anderes Angebot, so wird der Zuschlag auf das Angebot der Werkstatt für Behinderte erteilt.
Der Nachweis der Eigenschaft als Werkstätte für Behinderte ist mit dem Angebot zu führen.

8 Zugelassene Angebotsabgabe
Elektronisch

in Textform mit fortgeschrittener/m Signatur/Siegel mit qualifizierter/m Signatur/Siegel

9

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen sein

10

Zuschlagskriterium Preis

Elektronisch
in Textform

Bei elektronischer Angebotsübermittlung in Textform muss der Bieter zu erkennen seing g

Das Brandenburgische Gesetz über die Mindestanforderungen für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen
(BbgVergG) findet Anwendung.

Bei der Vergabe von Bauleistungen muss gem. § 5 Abs. 2 Brandenburgisches Vergabegesetz (BbgVergG) immer
eine Sozialkassenbescheinigung (SOKA-Bau-Bescheinigung) von dem für den Zuschlag vorgesehenen Bieter
abgefordert werden. Das heißt, die Vorlage der Bescheinigung der Sozialkasse, der der Bieter kraft allgemeiner
Tarifbindung angehört, über die Bruttolohnsumme und die geleisteten Arbeitsstunden sowie die Zahl der
gewerblichen Beschäftigten, für den Fall, dass kein Nachweis nach § 5 Abs. 1 Brandenburgisches Vergabegesetz
(Präqualifikation) vorliegt.

Die SOKA-Bau-Bescheinigung darf nicht älter als 6 Monate sein, sofern dieser nicht Bestandteil eines Nachweises
nach § 5 Abs. 1 Brandenburgisches Vergabegesetz (Präqualifikation) ist. Die SOKA-Bau-Bescheinigung kann auch
schon mit dem Angebot abgegeben werden.

Für den Fall, dass der Bieter nicht präqualifiziert ist oder an keinem Sozialkassenverfahren teilnimmt, hat der Bieter
eine Negativbescheinigung oder eine Eigenerklärung vorzulegen, dass er nicht zur Teilnahme an einem
Sozialkassenverfahren verpflichtet ist. Die Negativbescheinigung wird auf Antrag durch die SOKA-Bau ausgestellt.

War der Bieter in den vergangenen 6 Monaten nicht im Inland ansässig, so genügt eine Eigenerklärung, in diesem
Zeitraum nicht gegen Verpflichtungen über die Entrichtung der Beiträge zur sozialen Sicherheit nach
Rechtsvorschriften des betreffenden Sitzstaates verstoßen zu haben. Näheres dazu regelt § 5 Abs. 2 BbgVergG.


